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Prüfungsordnung für das 

weiterbildende Studium 

„Die zweite Phase der Lehrerausbildung in einer digitalisierten Welt weiterentwickeln und 
gestalten“ 

der Fakultät Erziehungswissenschaft, Psychologie und Soziologie 

an der Technischen Universität Dortmund 

vom 8. Februar 2019 

 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 und § 62 Absatz 4 Satz 2 des 
Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) 
vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
17. Oktober 2017 (GV. NRW. S. 806), hat die Technische Universität Dortmund die folgende 
Ordnung erlassen: 

 

Inhaltsübersicht 

 

I. Allgemeines 

§  1  Geltungsbereich der Prüfungsordnung 

§  2  Ziele des Studiums 

§  3  Zugangsvoraussetzungen 

§  4  Bewerbung und Zulassung 

§  5  Durchführung des Studiums und Entgelt 

§  6  Zertifikat 

§  7  Leistungspunktesystem 

§  8  Studiendauer, Studienumfang und Studienstruktur 

§  9  Prüfungen, Anwesenheitspflichten und Nachteilsausgleich 

§ 10  Wiederholung von Prüfungen, Bestehen der Zertifikatsprüfung, endgültiges  

 Nichtbestehen 

§ 11  Prüfungsausschuss 

§ 12  Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 

§ 13  Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß 

  



Amtliche Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 

Nr. 6/2019          Seite 2 

 
II. Zertifikatsprüfung 

§ 14  Zulassung zur Zertifikatsprüfung  

§ 15  Umfang der Zertifikatsprüfung  

§ 16  Abschlussarbeit  

§ 17  Abgabe und Bewertung der Abschlussarbeit  

§ 18  Zertifikatsurkunde  

III. Schlussbestimmungen 

§ 19  Ungültigkeit von Prüfungsleistungen und Aberkennung des Zertifikates 

§ 20   Einsicht in die Prüfungsunterlagen  

§ 21  Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Anhang: Modulübersicht 

 

  



Amtliche Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 

Nr. 6/2019          Seite 3 

 
I. Allgemeines 

§ 1  
Geltungsbereich der Prüfungsordnung 

(1) Diese Prüfungsordnung gilt für das weiterbildende Studium „Die zweite Phase der Leh-
rerausbildung in einer digitalisierten Welt weiterentwickeln und gestalten“ an der Fa-
kultät Erziehungswissenschaft, Psychologie und Soziologie der Technischen Universität 
Dortmund. Das weiterbildende Studium wird in Kooperation mit dem Verein „Wissen-
schaftliche Weiterbildung an der TU Dortmund e.V.“ durchgeführt. Die Prüfungsordnung 
regelt gemäß § 62 Absatz 4 und § 64 Hochschulgesetz NRW (HG) die Strukturen des 
weiterbildenden Studiums. 

(2) In den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs sind die einzelnen Studienelemen-
te, die Lehrinhalte und zu erwerbenden Kompetenzen dargestellt. Sie sind nicht Be-
standteil dieser Prüfungsordnung. Sie werden durch den zuständigen Fakultätsrat be-
schlossen und sind dem Rektorat anzuzeigen. 

 

§ 2  
Ziele des Studiums 

(1) Mit dem erfolgreichen Abschluss des weiterbildenden Studiums wird ein Zertifikat der 
Technischen Universität Dortmund erworben. Das weiterbildende Studium „Die zweite 
Phase der Lehrerausbildung in einer digitalisierten Welt weiterentwickeln und gestal-
ten“ zielt auf die Qualifizierung der ZfsL- und Seminarleitungen in ihrer Rolle als Füh-
rungskräfte ab und stellt die Grundlagen für die „Bildung in der digitalen Welt“ als ver-
bindlicher Bestandteil der Lehrerausbildung in der zweiten Phase in NRW bereit. Die 
Teilnehmenden werden in die Lage versetzt, die Potenziale für das Lehren und Lernen 
im Kontext des Vorbereitungsdienstes in der digitalen Welt zu erkennen, einzubinden 
und für die Entwicklung der ZfsL- und Seminararbeit zu nutzen. Die Qualifizierungs-
maßnahme dient der Unterstützung der ZfsL-Entwicklungsprozesse und der Entwick-
lung einer modernen Seminardidaktik, auch vor dem Hintergrund eines kohärenten, ab-
gestimmten und stimmigen landesweiten Ausbildungshandelns in NRW.  

(2) Zielgruppe sind ZfsL- und Seminarleitungen in ihrer Rolle als Führungskräfte.  

 

§ 3  
Zugangsvoraussetzungen 

(1) Zum weiterbildenden Studium „Die zweite Phase der Lehrerausbildung in einer digitali-
sierten Welt weiterentwickeln und gestalten“ können Bewerberinnen und Bewerber zu-
gelassen werden, die folgende Voraussetzungen aufweisen:  

1. ein erfolgreich abgeschlossenes pädagogisches bzw. erziehungswissenschaftli-
ches Hochschulstudium oder Erstes oder Zweites Staatsexamen für ein Lehr-
amt/Master of Education oder 
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2. eine mindestens dreijährige berufliche Tätigkeit in einem für das Studium relevan-

ten Bereich. 

(2) Darüber hinaus ist eine derzeitige oder zukünftige Tätigkeit an einem Zentrum für 
schulpraktische Lehrerausbildung oder lehramtsspezifischen Seminaren Vorausset-
zung für die Zulassung zum weiterbildenden Studium „Die zweite Phase der Lehreraus-
bildung in einer digitalisierten Welt weiterentwickeln und gestalten“. 

(3) Zusätzlich zu den genannten Voraussetzungen gemäß Absatz 1 und Absatz 2 müssen 
Studienbewerberinnen und Studienbewerber sehr gute Kenntnisse der deutschen 
Sprache nachweisen, beispielsweise durch  

- eine Hochschulzugangsberechtigung einer deutschsprachigen Schule oder 

- einen Hochschulabschluss in einem deutschsprachigen Studiengang oder 

- die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbe-
werber (DSH-2) oder eine äquivalente zertifizierte Ausbildung in der deutschen 
Sprache. 

(4) Wurde der akademische Grad im Ausland erworben, so sind die von der Kultusminister-
konferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen, 
Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften sowie die Empfehlungen der 
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) zu beachten. 

(5) Die Voraussetzungen nach den Absätzen 1 bis 3 sind schriftlich nachzuweisen.  

(6) Zuständig für die Prüfung der Zugangsvoraussetzungen ist der Prüfungsausschuss. 

(7) Zum weiterbildenden Studium „Die zweite Phase der Lehrerausbildung in einer digitali-
sierten Welt weiterentwickeln und gestalten“ werden pro Semester/ pro Studienkohor-
te bis zu 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer als Gasthörerinnen und Gasthörer zuge-
lassen.  

 

§ 4  
Bewerbung und Zulassung 

(1) Bewerbungen sind einschließlich der nach § 3 Absätze 1 bis 3 erforderlichen Unterlagen 
an das „Zentrum für HochschulBildung (zhb)“, Bereich Weiterbildung der Technischen 
Universität Dortmund, Hohe Straße 141 in 44139 Dortmund zu richten. Es ist dabei ein 
beim „Zentrum für HochschulBildung (zhb)“, Bereich Weiterbildung der Technischen 
Universität Dortmund, erhältliches Bewerbungsformular zu verwenden. 

(2) Der Bewerbung sollen folgende Unterlagen beigefügt werden: 

- Nachweis einer aktuellen bzw. zukünftigen Tätigkeit an einem Zentrum für schul-
praktische Lehrerausbildung oder lehramtsspezifischen Seminaren und 

- Zeugnis über ein abgeschlossenes Studium (in beglaubigter Kopie) bzw. Nachweis 
über eine mindestens dreijährige berufliche Tätigkeit in einem für das Studium re-
levanten Bereich. 
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(3) Die Bewerbungsunterlagen müssen vollständig bis spätestens zu der auf dem Bewer-

bungsformular des „Zentrum für HochschulBildung (zhb)“, Bereich Weiterbildung der 
Technischen Universität Dortmund, bekanntgegebenen Frist eingegangen sein.  

 

§ 5  
Durchführung des Studiums und Entgelt 

Die Abnahme und Bewertung aller nach dieser Prüfungsordnung vorgeschriebenen Prüfungen 
erfolgt durch die Fakultät Erziehungswissenschaft, Psychologie und Soziologie an der 
Technischen Universität Dortmund. Die Prüfungsvorbereitung sowie die Beratung und 
Betreuung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen der Prüfungsvorbereitung 
während des weiterbildenden Studiums erfolgt durch den Verein „Wissenschaftliche 
Weiterbildung an der TU Dortmund e.V.“. Für die Prüfungsvorbereitung im weiterbildenden 
Studium wird pro Studienkohorte ein Entgelt erhoben, dessen Höhe durch den Verein 
„Wissenschaftliche Weiterbildung an der TU Dortmund e.V.“ festgesetzt wird. Informationen 
hierzu werden auf den Internetseiten des Vereins bereitgestellt. 
 

§ 6  
Zertifikat 

Aufgrund der bestandenen Zertifikatsprüfung verleiht die Technische Universität Dortmund 
durch die Fakultät Erziehungswissenschaft, Psychologie und Soziologie das Zertifikat „Die 
zweite Phase der Lehrerausbildung in einer digitalisierten Welt weiterentwickeln und gestal-
ten“. Es wird eine Zertifikatsurkunde gemäß § 18 ausgestellt.  

 

§ 7  
Leistungspunktesystem 

(1) Das weiterbildende Studium ist auf der Basis eines Leistungspunktesystems aufge-
baut, das mit dem European Credit Transfer System (ECTS) kompatibel ist. 

(2) Jedem Modulelement wird gemäß seinem Studienaufwand eine Anzahl von Leistungs-
punkten zugeordnet. Ein Leistungspunkt im Sinne dieser Prüfungsordnung entspricht 
einem ECTS-Punkt und wird für eine Leistung vergeben, die einen Arbeitsaufwand  
(workload) von etwa 30 Stunden erfordert.  

(3) Leistungspunkte werden auf der Grundlage erfolgreich und vollständig absolvierter Mo-
dulelemente vergeben. 

 

§ 8  
Studiendauer, Studienumfang und Studienstruktur 

(1) Das weiterbildende Studium umfasst in der Regel 12 Monate und schließt die Anferti-
gung einer Abschlussarbeit ein. Es hat einen Umfang von 11 Leistungspunkten, die ca. 
330 Arbeitsstunden entsprechen. 
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(2) Das weiterbildende Studium besteht aus einem Modul mit 6 Elementen (1 bis 5 und 

einer Abschlussarbeit). Es beinhaltet Präsenztage, Selbststudium sowie die Anferti-
gung einer schriftlichen Abschlussarbeit einschließlich deren Präsentation. 

(3) Das Studium kann zu den auf den Internetseiten des „Zentrum für HochschulBildung 
(zhb)“, Bereich Weiterbildung der Technischen Universität Dortmund, bekannt gegebe-
nen Zeitpunkten aufgenommen werden. 

(4) Die Struktur des weiterbildenden Studiums, die Elemente des Moduls und die jeweili-
gen Lehr- und Prüfungsformen sind im Anhang dieser Prüfungsordnung und in den Mo-
dulbeschreibungen des Modulhandbuchs dargestellt. 

 

§ 9  
Prüfungen, Anwesenheitspflichten und Nachteilsausgleich 

(1) Der Modulabschluss erfolgt durch eine unbenotete Modulprüfung. Diese umfasst die 
Anfertigung einer schriftlichen Abschlussarbeit einschließlich deren Präsentation 
(§ 16).  

(2) Die Abschlussarbeit wird von einer Prüferin oder einem Prüfer gemäß § 17 Absatz 2 be-
wertet, wobei die mündliche Präsentation der schriftlichen Abschlussarbeit stets von 
zwei Prüferinnen oder Prüfern oder einer Prüferin und einem Prüfer bzw. einer Prüferin 
oder dem Prüfer in Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin oder eines sachkundigen 
Beisitzers als Einzelprüfung oder – auf Antrag über den Prüfungsausschuss – als Grup-
penprüfung mit höchstens drei Teilnehmerinnen und Teilnehmern abzunehmen ist. Bei 
Wiederholung der Abschlussarbeit ist diese von mindestens zwei Prüferinnen oder Prü-
fern oder einer Prüferin und einem Prüfer im Sinne des § 12 zu bewerten. 

(3) Vor der Festsetzung der Bewertung für die Abschlussarbeit durch Bewertung der münd-
lichen Präsentation, hat die Prüferin oder der Prüfer die Beisitzerin oder den Beisitzer 
zu hören. Wird die mündliche Präsentation der schriftlichen Abschlussarbeit vor zwei 
Prüferinnen oder Prüfern oder einer Prüferin und einem Prüfer abgelegt, legt jede Prüfe-
rin oder jeder Prüfer die Bewertung für die Abschlussarbeit fest. Bewertet nur eine Prü-
ferin oder ein Prüfer die Abschlussarbeit mit „bestanden“, gilt dieses als „nicht bestan-
den“.  

(4) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungszeitraum der gleichen Prüfung unter-
ziehen wollen oder die für das weiterbildende Studium ohne Ablegung der Prüfung eine 
Teilnahmebescheinigung erwerben, werden nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse 
als Zuhörerinnen und Zuhörer zu der mündlichen Präsentation der schriftlichen Ab-
schlussarbeit zugelassen, es sei denn, die Kandidatin oder der Kandidat widerspricht. 
Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungser-
gebnisses. Im Falle einer Beeinflussung oder Störung der Prüfung können die betref-
fenden Personen von der Prüferin oder dem Prüfer als Zuhörerin bzw. Zuhörer ausge-
schlossen werden. 
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(5) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Präsentation sind in 

einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der Prüfung ist der Kandidatin oder dem 
Kandidaten im Anschluss an die Prüfung bekannt zu geben.  

(6) Bei Lehrveranstaltungen, in denen zum Erreichen der lehrveranstaltungsspezifischen 
Lernziele eine regelmäßige aktive Beteiligung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer er-
forderlich und verhältnismäßig ist, kann eine Anwesenheitspflicht gelten. Die Ausge-
staltung der Anwesenheitspflichten wird von der oder dem Lehrenden in Abstimmung 
mit dem Prüfungsausschuss im Sinne des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes festgelegt. 
Dabei ist im Rahmen einer Einzelfallprüfung und unter Berücksichtigung der Besonder-
heiten der jeweiligen Lehrveranstaltung konkret abzuwägen und festzustellen, in wel-
chem Umfang die Anwesenheitspflicht für das Erreichen des Lernziels erforderlich ist 
und dass das Lernziel auch nicht durch mildere Mittel, wie z. B. Selbststudium allein 
oder in privaten Arbeitsgemeinschaften, erreicht werden kann. Eine pauschale und vom 
Einzelfall losgelöste Feststellung der Notwendigkeit einer Anwesenheitspflicht ist stets 
unzulässig. Die genaue Ausgestaltung der Anwesenheitspflicht wird den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern in geeigneter Form zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt ge-
geben. 

(7) Macht die Teilnehmerin oder der Teilnehmer durch ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass 
sie oder er wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung oder 
chronischer Erkrankung nicht in der Lage ist, eine Prüfungsleistung ganz oder teilweise 
in der vorgesehenen Form oder Frist zu erbringen, so legt die oder der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses fest, in welcher anderen Form oder Frist die Prüfungsleistung er-
bracht wird. Bei Zweifeln wird die zuständige Person oder Stelle für Fragen zu Belangen 
behinderter Studierender (z. B. Bereich „Behinderung und Studium“ innerhalb des 
„Zentrums für HochschulBildung“ an der Technischen Universität Dortmund) beteiligt. 

(8) Prüfungsverfahren berücksichtigen die gesetzlichen Mutterschutzfristen sowie Ausfall-
zeiten durch die Pflege im Haushalt lebender, überwiegend zu betreuender Kinder, die 
Pflege der Ehegattin oder des Ehegatten, der eingetragenen Lebenspartnerin oder des 
eingetragenen Lebenspartners oder einer oder eines in gerader Linie Verwandten oder 
ersten Grades Verschwägerten, soweit diese oder dieser pflegebedürftig ist. 

 

§ 10  
Wiederholung von Prüfungen, Bestehen der Zertifikatsprüfung, endgültiges Nichtbestehen 

(1) Die Abschlussarbeit kann nur als Ganzes und nur einmal wiederholt werden. 

(2) Die Zertifikatsprüfung ist bestanden, wenn die Abschlussarbeit erfolgreich abgeschlos-
sen wurde. 

(3) Die Zertifikatsprüfung ist insgesamt endgültig nicht bestanden, wenn die Abschlussar-
beit nach Wiederholung wiederum nicht bestanden ist oder als nicht bestanden gilt. 

(4) Ist die Zertifikatsprüfung endgültig nicht bestanden oder gilt die Abschlussarbeit als 
nicht bestanden, so erteilt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Kan-
didatin oder dem Kandidaten hierüber einen schriftlichen Bescheid. Der Bescheid ist 
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mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Auf Antrag wird der Kandidatin oder 
dem Kandidaten eine Bescheinigung über die bestandenen Prüfungen ausgestellt; auf-
genommen wird der Zusatz, dass diese Bescheinigung nicht für die Vorlage an einer an-
deren Hochschule gilt. 

 

§ 11  
Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen 
Aufgaben bildet die Fakultät Erziehungswissenschaft, Psychologie und Soziologie der 
Technischen Universität Dortmund einen Prüfungsausschuss. Ein Mitglied aus dem 
„Zentrum für HochschulBildung (zhb)“, Bereich Weiterbildung der Technischen Univer-
sität Dortmund nimmt als beratendes Mitglied an den Sitzungen des Prüfungsaus-
schusses teil. 

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus fünf Mitgliedern, und zwar drei Mitgliedern aus der 
Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, einem Mitglied aus der Gruppe 
der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und einem Mitglied aus der 
Gruppe der Studierenden. Die Mitglieder werden vom Fakultätsrat nach Gruppen ge-
trennt für drei Jahre, das Mitglied aus der Gruppe der Studierenden für ein Jahr ge-
wählt. Der Prüfungsausschuss wählt aus seinen Mitgliedern aus der Gruppe der Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer die Vorsitzende oder den Vorsitzenden sowie die 
stellvertretende Vorsitzende oder den stellvertretenden Vorsitzenden. Für die Mitglie-
der des Prüfungsausschusses mit Ausnahme der oder des Vorsitzenden und deren bzw. 
dessen Stellvertreterin oder deren bzw. dessen Stellvertreter werden vom Fakultätsrat 
Vertreterinnen oder Vertreter gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Die Zusammensetzung 
des Prüfungsausschusses wird von der Dekanin oder dem Dekan bekannt gegeben. 

(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung 
eingehalten werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Er 
ist insbesondere zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen im Prü-
fungsverfahren getroffene Entscheidungen. Darüber hinaus hat der Prüfungsausschuss 
dem Fakultätsrat der Fakultät Erziehungswissenschaft, Psychologie und Soziologie re-
gelmäßig, mindestens einmal im Jahr, über die Entwicklung der Prüfungen und Studi-
enzeiten zu berichten. Er gibt Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung und der 
Studienpläne. Der Prüfungsausschuss kann die folgenden Aufgaben auf die Vorsitzende 
oder den Vorsitzenden übertragen: Entscheidungen über die Zulassung unter Auflagen, 
Anerkennungsfragen, Eilentscheidungen, Beschwerden, Prüferbestellung; Entschei-
dungen über Widersprüche und die Berichtspflicht gegenüber dem Fakultätsrat können 
nicht auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses übertragen 
werden. 

(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der oder dem Vorsitzenden 
oder der oder dem stellvertretenden Vorsitzenden und zwei weiteren Mitgliedern aus 
der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer mindestens zwei weitere 
stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Der Prüfungsausschuss entscheidet mit 
einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder des Vorsit-
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zenden. Die studentischen Mitglieder wirken an pädagogisch-wissenschaftlichen Ent-
scheidungen nicht mit. Als solche gelten insbesondere die Beurteilung, die Anerken-
nung von Leistungen, die Festlegung von Prüfungsaufgaben und die Bestellung der Prü-
ferinnen und Prüfer sowie der Beisitzerinnen und Beisitzer. 

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme von Prüfungen 
beizuwohnen. 

(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prü-
fungsausschusses, einschließlich ihrer Vertreterinnen und Vertreter, die Prüferinnen 
und Prüfer und die Beisitzerinnen und Beisitzer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 
Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten.  

(7) Der Prüfungsausschuss bedient sich bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben der Verwal-
tungshilfe des „Zentrum für HochschulBildung (zhb)“, Bereich Weiterbildung der Tech-
nischen Universität Dortmund. 

 

§ 12  
Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen und Prüfer und die Beisitzerinnen und 
Beisitzer gemäß den gesetzlichen Vorgaben. Er kann die Bestellung der oder dem Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses übertragen. Zur Prüferin oder zum Prüfer dürfen 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer der Technischen Universität Dortmund so-
wie weitere prüfungsberechtigte Personen im Sinne des § 65 Absatz 1 HG bestellt wer-
den. Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer darf bestellt werden, wer im entsprechenden 
Fachgebiet die notwendige Sachkunde nachweisen kann. 

(2) Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. 

 

§ 13  
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfung gilt als mit „nicht bestanden“ bewertet, wenn die Kandidatin oder der 
Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder wenn sie 
oder er nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt oder 
wenn sie oder er eine schriftliche Prüfung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbei-
tungszeit erbringt. 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prü-
fungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei 
Krankheit der Kandidatin oder des Kandidaten oder eines von der Kandidatin oder dem 
Kandidaten überwiegend zu betreuenden Kindes ist die Vorlage eines deutschsprachi-
gen ärztlichen Attestes erforderlich. Bei Krankheit der Kandidatin oder des Kandidaten 
muss das ärztliche Attest die Prüfungsunfähigkeit belegen. Bei dem nachträglichen 
Rücktritt von einer abgelegten Prüfung muss aus dem ärztlichen Attest hervorgehen, 
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dass die bei der Prüfung gegebene Leistungsbeeinträchtigung für die Teilnehmerin oder 
den Teilnehmer aus gesundheitlichen Gründen nicht erkennbar war und vernünftiger-
weise kein Anlass bestand die Leistungsfähigkeit in Zweifel zu ziehen. Bestehen für den 
Prüfungsausschuss zureichende tatsächliche Anhaltspunkte, die eine Prüfungsfähig-
keit als wahrscheinlich erscheinen lassen, so kann der Prüfungsausschuss eine ärztli-
che Bescheinigung einer Vertrauensärztin oder eines Vertrauensarztes der Technischen 
Universität Dortmund verlangen. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe für den 
Rücktritt oder das Versäumnis nicht an, wird dies der Kandidatin oder dem Kandidaten 
schriftlich mitgeteilt. 

(3) Wird eine Prüfung durch Täuschung (z. B. Verwendung unerlaubter Hilfsmittel, Über-
nahme von Textpassagen ohne Wiedergabe als Zitat, Abschreiben etc.) beeinflusst, gilt 
die betreffende Prüfung als mit „nicht bestanden“ bewertet. Dies gilt ebenfalls für den 
Versuch der Täuschung. Wird während einer Prüfung ein Täuschungsversuch oder eine 
Täuschung im Sinne von Satz 1 durch die Aufsichtsführende oder den Aufsichtsführen-
den festgestellt, protokolliert diese oder dieser den Täuschungsversuch bzw. die Täu-
schung. Die Entscheidung, ob eine Täuschung vorliegt und damit die Prüfung als mit 
„nicht bestanden“ bewertet gilt, trifft die jeweilige Prüferin / der jeweilige Prüfer. Eine 
Kandidatin oder ein Kandidat, die oder der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung 
stört, kann von der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer oder der oder dem 
Aufsichtführenden in der Regel nach Ermahnung von der Fortsetzung der Prüfung aus-
geschlossen werden. In diesem Fall gilt die betreffende Prüfung als mit „nicht bestan-
den“ bewertet. Die jeweiligen Gründe für die Entscheidung sind aktenkundig zu ma-
chen. In schwerwiegenden Fällen von Täuschung oder Störung kann der Prüfungsaus-
schuss die Kandidatin oder den Kandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungen 
ausschließen. 

(4) Der Prüfungsausschuss kann von den Kandidatinnen und Kandidaten bei Modulprüfun-
gen oder Teilleistungen eine schriftliche Erklärung verlangen, dass sie bzw. er die Arbeit 
– bei einer Gruppenarbeit einen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit – 
selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 
benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate kenntlich gemacht hat. § 16 Absatz 7 
bleibt unberührt. 

(5) Die Kandidatin oder der Kandidat kann innerhalb einer Frist von 14 Tagen verlangen, 
dass Entscheidungen nach Absatz 3 vom Prüfungsausschuss überprüft werden. Belas-
tende Entscheidungen sind der Kandidatin oder dem Kandidaten unverzüglich schrift-
lich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Vor 
der Entscheidung ist der Kandidatin oder dem Kandidaten Gelegenheit zum rechtlichen 
Gehör zu geben. 
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II. Zertifikatsprüfung 

§ 14  
Zulassung zur Zertifikatsprüfung  

(1) Mit der Entscheidung des Prüfungsausschusses über das Vorliegen der Zugangsvo-
raussetzungen und die Zulassung nach § 3 Absatz 5 dieser Prüfungsordnung gilt eine 
Teilnehmerin oder ein Teilnehmer als zu den Prüfungen dieses weiterbildenden Studi-
ums zugelassen, es sei denn die Zulassung ist gemäß Absatz 2 zu versagen.  

(2) Die Zulassung ist zu versagen, wenn 

a) die Teilnehmerin oder der Teilnehmer eine nach dieser Prüfungsordnung erforderli-
che Prüfung in dem weiterbildenden Studium „Die zweite Phase der Lehrerausbil-
dung in einer digitalisierten Welt weiterentwickeln und gestalten“ an der Techni-
schen Universität Dortmund oder in einem anderen weiterbildenden Studium, das 
zu diesem weiterbildenden Studium eine erhebliche inhaltliche Nähe aufweist end-
gültig nicht bestanden hat oder 

b) der Teilnehmerin oder dem Teilnehmer nach erbrachter Prüfungsleistung in dem 
vorgenannten weiterbildenden Studium aufgrund einer anschließenden Anfechtung 
des Prüfungsbescheides eine bestands- und rechtskräftige Entscheidung über das 
endgültige Nichtbestehen noch nicht vorliegt. 

 

§ 15  
Umfang der Zertifikatsprüfung  

Die Zertifikatsprüfung setzt sich zusammen aus der regelmäßigen Teilnahme an den Lehrver-
anstaltungen der einzelnen Modulelemente, der Abschlussarbeit sowie der mündlichen Prä-
sentation der Abschlussarbeit. Die Abschlussarbeit bezieht sich auf die Nutzung digitaler 
Lernarrangements im Kontext der zweiten Phase der Lehrerbildung, auch anhand der Über-
tragung auf Praxisbeispiele, und bezieht die neuen Rollen und Chancen von ZfsL- und Semi-
narleitungen in ihrer Rolle als Führungskräfte ein. Die wesentlichen Inhalte werden anschlie-
ßend im Rahmen einer Präsentation dargelegt und zur Diskussion gestellt. 

 

§ 16  
Abschlussarbeit 

(1) Mit der Abschlussarbeit sollen die Kandidatinnen oder Kandidaten zeigen, dass sie in-
nerhalb einer vorgegebenen Frist ein berufsrelevantes Projekt mit Bezug zum Thema 
Nutzung digitaler Lernarrangements und neue Rollen und Chancen der ZfsL- und Semi-
narleitungen in ihrer Rolle als Führungskräfte selbstständig nach wissenschaftlichen 
Methoden bearbeiten, dokumentieren und reflektieren können. 

(2) Die Abschlussarbeit kann von jeder Hochschullehrerin oder jedem Hochschullehrer 
oder einem habilitierten Mitglied der Technischen Universität Dortmund ausgegeben 
und betreut werden, die oder der an dem weiterbildenden Studium beteiligt ist. Andere 
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Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die die Voraussetzungen nach § 65 Absatz 1 
HG erfüllen, können mit Zustimmung des Prüfungsausschusses die schriftliche Ab-
schlussarbeit ausgeben und betreuen.  

(3) Die Abschlussarbeit als schriftliche Dokumentation und Reflexion des gesamten Studi-
ums mit anschließender mündlicher Präsentation stellt den Abschluss des weiterbil-
denden Studiums dar.  

(4) Die Bearbeitungszeit für die Abschlussarbeit beginnt in der Regel nach dem erfolgrei-
chen Abschluss der letzten Studienleistung. Studierende können nach Rücksprache mit 
der Betreuerin oder dem Betreuer der Abschlussarbeit den Zeitpunkt des Beginns der 
Abschlussarbeit abstimmen. Die Dauer der Bearbeitungszeit beträgt 12 Wochen. Auf 
begründeten Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten kann der Prüfungsausschuss 
im Einvernehmen mit der Betreuerin oder dem Betreuer ausnahmsweise einmalig eine 
Nachfrist von bis zu vier Wochen gewähren. Ein Verlängerungsantrag ist spätestens 
vierzehn Tage vor Ablauf der Bearbeitungszeit an den Prüfungsausschuss zu stellen. 

(5) Der Umfang der Abschlussarbeit soll 15 Seiten nicht unterschreiten und 20 Seiten nicht 
überschreiten, wobei Deckblatt, Inhaltsverzeichnis sowie Literatur- und Quellenver-
zeichnisse und mögliche Anlagen Bestandteile der Arbeit sind, aber nicht zu den 15 bis 
20 Seiten zählen. 

(6) Die Abschlussarbeit ist als Einzelarbeit zu verfassen. Das schließt jedoch nicht aus, 
dass die Abschlussarbeit innerhalb einer Arbeitsgruppe bearbeitet wird. Hierbei muss 
sichergestellt sein, dass der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der oder des 
Einzelnen nach objektiven Kriterien deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die 
Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt. Der unter Absatz 5 genannte Umfang der Seiten-
zahlen muss über die Anforderungen an eine Einzelarbeit angemessen hinausgehen. 

(7) Bei der Abgabe der Abschlussarbeit hat die Kandidatin oder der Kandidat an Eides statt 
zu versichern, dass sie oder er die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als 
die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zita-
te kenntlich gemacht hat. In das Quellenverzeichnis sind auch unveröffentlichte Beiträ-
ge aufzunehmen. Für die eidesstattliche Versicherung ist ein einheitlicher Vordruck des 
„Zentrum für HochschulBildung (zhb)“, Bereich Weiterbildung der Technischen Univer-
sität Dortmund zu verwenden und bei der Abgabe der schriftlichen Abschlussarbeit als 
fester Bestandteil unterschrieben einzubinden. 

(8) Die Präsentation der Abschlussarbeit beginnt mit einem Vortrag der Kandidatin oder 
des Kandidaten, in welchem ausgewählte inhaltliche Aspekte der Abschlussarbeit dar-
gestellt und erläutert werden. Der Vortrag sollte eine Dauer von 15 Minuten nicht über-
schreiten. In mündlichen Gruppenprüfungen sollte der Vortrag eine Dauer von 30 Minu-
ten nicht überschreiten. Im Anschluss an den Vortrag findet ein Prüfungsgespräch mit 
den Prüferinnen und / oder Prüfern statt, welches eine Dauer von 15 Minuten nicht 
überschreiten sollte und sich auf die Inhalte der Arbeit bezieht.  
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§ 17  

Abgabe und Bewertung der Abschlussarbeit 

(1) Die Abschlussarbeit ist fristgemäß im „Zentrum für HochschulBildung (zhb)“, Bereich 
Weiterbildung der Technischen Universität Dortmund in 3-facher Ausfertigung und zu-
sätzlich in einer für ein Softwareprodukt zur Plagiatserkennung verwendbaren elektro-
nischen Fassung (als PDF-Dokument auf einem Datenträger) abzugeben. Der Abgabe-
zeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei Postanlieferung gilt das Datum des Post-
stempels. Wird die schriftliche Abschlussarbeit nicht fristgemäß abgeliefert, so gilt die 
Abschlussarbeit insgesamt als mit „nicht bestanden“ bewertet. 

(2) Die Abschlussarbeit wird nach folgendem Maßstab bewertet: 

bestanden  =  eine Leistung, die mindestens den Anforderungen genügt  

nicht bestanden  =  eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforde-
rungen nicht mehr genügt. 

Die Bewertung ist schriftlich zu begründen. 

(3) Die Modulnote, als Gesamtergebnis der Abschlussarbeit und der mündlichen Präsenta-
tion zur Abschlussarbeit, wird der Kandidatin oder dem Kandidaten nach der mündli-
chen Präsentation mitgeteilt 

 

§ 18  
Zertifikatsurkunde  

(1) Über die bestandene Zertifikatsprüfung erhält die Kandidatin oder der Kandidat spä-
testens vier Wochen nach der mündlichen Präsentation der Abschlussarbeit eine Zerti-
fikatsurkunde. Die Zertifikatsurkunde trägt das Datum des Tages, an dem die letzte 
Prüfungsleistung erbracht wurde. In die Urkunde sind das Thema der Abschlussarbeit 
und das Modul sowie die Modulelemente aufzunehmen. 

(2) Die Zertifikatsurkunde wird von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
und von der Dekanin oder dem Dekan der Fakultät Erziehungswissenschaft, Psycholo-
gie und Soziologie sowie der Leiterin oder dem Leiter des Bereichs Weiterbildung des 
„Zentrum für HochschulBildung (zhb)“ unterschrieben. 

(3) Die Zertifikatsurkunde wird auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten an den Prü-
fungsausschuss auch in englischer Sprache ausgestellt. 

(4) Kandidatinnen oder Kandidaten, deren Abschlussarbeit mit „nicht bestanden“ bewer-
tet wird, erhalten eine Teilnahmebescheinigung. In der Teilnahmebescheinigung sind 
die besuchten Modulelemente einschließlich der hierdurch erworbenen Leistungspunk-
te aufzuführen. 

(5) Teilnehmerinnen oder Teilnehmer, die keine Abschlussarbeit erstellen, erhalten auf 
ihren Antrag, der bei der Leiterin oder dem Leiter des Bereichs Weiterbildung des 
„Zentrum für HochschulBildung (zhb)zu stellen ist, eine Teilnahmebescheinigung über 
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die besuchten Modulelemente einschließlich der hierdurch erworbenen Leistungspunk-
te. 

(6) Die Bescheinigung nach den Absätzen 4 und 5 wird von der Leiterin oder dem Leiter des 
Bereichs Weiterbildung des „Zentrum für HochschulBildung (zhb)“ unterschrieben. 

 

III. Schlussbestimmungen 

§ 19  
Ungültigkeit von Prüfungsleistungen und Aberkennung des Zertifikates 

(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsa-
che erst nach Aushändigung des Zertifikates bekannt, kann der Prüfungsausschuss 
nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung die 
Kandidatin oder der Kandidat getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung 
ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass 
die Kandidatin oder der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache 
erst nach Aushändigung des Zertifikates bekannt, wird dieser Mangel durch das Beste-
hen der Prüfung geheilt. Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Zulassung vorsätzlich 
zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 

(3) Vor einer Entscheidung gemäß Absatz 1 und 2 ist der oder dem Betroffenen Gelegenheit 
zur mündlichen oder schriftlichen Äußerung zu geben. 

(4) Bei einer Entscheidung nach Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 2 ist das unrichtige Zertifikat 
einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Eine Entscheidung nach Absatz 1 
oder Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren nach Ausstellung des Zertifika-
tes ausgeschlossen. 

(5) Das Zertifikat wird aberkannt und die Urkunde ist einzuziehen, wenn sich nachträglich 
herausstellt, dass es durch Täuschung erworben worden ist oder wenn wesentliche Vo-
raussetzungen für die Verleihung irrtümlich als gegeben angesehen worden sind. Über 
die Aberkennung entscheidet der Fakultätsrat der Fakultät Erziehungswissenschaft, 
Psychologie und Soziologie. 

 

§ 20  
Einsicht in die Prüfungsunterlagen 

Die Einsicht in die schriftliche Ausarbeitung der Abschlussarbeit, die darauf bezogenen Gut-
achten der Prüferinnen und Prüfer einschließlich der Prüfungsprotokolle der mündlichen Prä-
sentation wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf Antrag gewährt. Der Antrag ist bin-
nen drei Monaten nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. Die oder der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 
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§ 21  

Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität 
Dortmund veröffentlicht und tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2018 in Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät Erziehungswissen-
schaft, Psychologie und Soziologie vom 30. Januar 2019 und des Rektorates der Technischen 
Universität Dortmund vom 11. Dezember 2018. 

 

Dortmund, den 8. Februar 2019 

 

Die Rektorin 
der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 
Dr. Dr. h.c. Ursula Gather 
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Anhang: Modulübersicht 

Modul „Die zweite Phase der Lehrerausbildung in einer digitalisierten Welt weiterentwickeln 
und gestalten“ 
 

Prüfungsform: Modulprüfung (Abschlussarbeit nach Modulelement 5) 

Elemente des Moduls Lehrform Leistungspunkte 
1. „Digitale Bildung“ in der zweiten 
Phase der Lehrerausbildung: Dimensio-
nen des Einsatzes digitaler Medien in 
der Arbeit im Rahmen der Ausbildung 
und der Organisation der ZfsL 

16 Unterrichtsstunden 

30 Stunden Selbststudium 

1,5 

2. Einordnung digitaler Lernmedien in 
bestehende didaktische Konzepte 

16 Unterrichtsstunden 

30 Stunden Selbststudium 

1,5 

3. Der Einsatz von Lernmanagement-
systemen im ZfsL, Schule und Unter-
richt 

16 Unterrichtsstunden 

30 Stunden Selbststudium  

1,5 

4. Unterstützende Plattformen, Entwi-
ckeln eines Medienkonzeptes für die 
Seminararbeit 

16 Unterrichtsstunden 

30 Stunden Selbststudium 

1,5 

5. Datengestützte Evaluation und Feed-
back als Instrumente zur Professionali-
sierung in ZfsL und Schule 

16 Unterrichtsstunden 

30 Stunden Selbststudium 

1,5 

6. Zertifikatsprüfung: 

Schriftliche Abschlussarbeit: Dokumen-
tation und Reflexion des Praxisprojekts  

Mündliche Präsentation und Diskussion 
der schriftlichen Abschlussarbeit  

105 Stunden Selbststudium 3,5 
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